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und 13) ist viel zu aligemein, urn eine Anregung für die an- 
	•1 

meldungsgemä3 vorgeschlagenen - wenigstens bezUglich des EO-

Anteils - welt abliegenden Tenslde der Zusammensetzung (be-

zUglich des C 12 )-Alkohols) LA-P0245E025  zu geben, 

geschweige denn eine Lebre zu vermittein, wie man ein Tensid 

mal3schneidern muI3, damit es Schaurnarmut, KlarspUleffekt und 

Reinigungskraft optimal in sich vereint. Vom Stand der Tech-

nik ging daher keine Anregung aus, die bestehende Aufgabe auf 

die anmeldungsgemäB vorgeschlagene Weise zu ibsen, so daB 

diese als nlcht naheliegend und daher erfinderisch zu bewer-

ten ist. 

Aus diesen GrUnden 

wird wie folgt entschieden: 

1. ) Die Entscheidung der PrUfungsabteilung wird aufgehoben. 

2. ) Die Sache wird an die Vorinstanz zurUckverwiesen rnit der Auf-

lage, ein europälsches Patent auf der Grundlage der folgenden 

Unterlagen zu erteilen: 

Beschrelbung Seiten 1-12 mid 

1 Patentanspruch, eingegangen am 9. Februar 1984. 

Der Geschäftsstellenbeamte: 
	Der Vorsitzende: 

J. /Z 
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SACHVERHALT UND ANTRAGE 

1. 	Die am 5. Mai 1980 angemeldete und am 26. November 1920 ver- 

offentlichte Patentanmeldung 80 102 419.1 mit der Veroffenli-

chungsnummer 0 019 173, für weiche die Priorität der deut- 

schen Voranmeidung vom 10. Mai 1979 in Anspruch genommen 

wird, wurde durch die Entscheidung der PrUfungsabteilung 023 

des Europäischen Patentamts vom 25. August 1982 auf der Basis 

der am 6. November 1981 eingegangenen beiden PatentansprUcIie 

wegen mangeinder erfinderischer Tätigkeit zurUckgewiesen. 

Anspruch 1 lautet: 

"Verwendung von aikoxylierten Aikoholen der Formel 

R0(_CH2_CFI_0_)x(CH2_CH2O_) 1-1 y 
CH 3  

in der R für einen C 11 - bis C18-Alkylrest oder für den 

Alkyirest eines C 9/C 11 -Oxoalkohols steht, x 2 bis 4,5 und 

y 2 bis 5 bedeutet, ais schaumarme und biologisch abbaubare 

Tensidzusatze in GeschirrspUlmitteln. 

II. Die ZurUckweisung wurde damit begrUndet, daB aus der 

FR-A-i 508 818 bereits alkoxylierte Alkohole, z.B. aus 

Alkoholen und Xthylenoxid (E0) und Propyienoxid C1018  	(P0) 

bekannt seien, die als Tenside in Reinigungsmitteln, insbe-

sondere Geschirrspüimitteln verwendet werden könnten. Neben 

einem guten Reinigungsvermbgen zeici -ineten sich diese Verbin-

dungen durch Schaumdampfung und biologische Abbaubarkeit aus. 

Die gestelite Aufgabe sei deshaib nicht neu. 

Die Stoffe, deren Verwendung als Tensidzusätze zu Geschirr-

spülmittein anmeidungsgemäl3 beansprucht werden, seien bereits 

aus der DE-Ai-2 724 349 an sich bekannt. 

.1... 



Es treffe zwar zu, dal3 die dort erwähnten Tenside hohes Rei- 

nigungs- und Fettlösevermogen beirn Waschen von Textilien 

zeigten und daxnit der Lösung einer anders gearteten Aufgabe 

dienten; es gehe aber deutlich aus dieser Druckschrift her-

vor, daB diese Alkoxylate nicht nur wegen ihres Fettlösever-

mogens sondern auch wegen ihrer gUnstigen ökologischen Eigen-

schaften als besonders wertvolle Waschmittelbestandteile ge-

schätzt werden. Die Erwähnung dieser Eigenschaften liel3e da-

her vergleichbare Eignung und Wirksamkeit für einen ähnlichen 

Verwendungszweck (in GeschirrspUlmitteln) vermuten. 

Weiterhin zeigten Vergleichsversuche gegenUber den aus der 

FR-A-2 247 532 bekannten ähnlich konstituierten alkoxylierten 

Alkoholen, von denen sich die Aninelderin durch entsprechende 

Beschränkung im Alkyirest abgegrenzt habe, dai3 diese bekann- 

ten Verbindungen eine vollig unzulängliche Schaumdärnpfung 

aufwiesen. Es habe aber für den Fachmann nahegelegen, die in 

der FR-A-2 247 532 genannten Alkoxylate durch die in der 

DE-A1-2 724 349 genannten Alkoxy].ate zu ersetzen, oder durch 

einfache Versuche die Verbiridungen auszuwählen, weiche wegen 

ihres Waschverinögens, ihrer gUnstigen ökologischen Eigen-

schaften und ihrer Schaumarxnut am besten geeignet sind. Es 

babe keiner erfinderischen Intuition bedurft, Versuche auch 

mit den aus der DE-A1-2 724 349 bekannten Tensiden durchzu-

führen. 

III. Gegen diese Entscheidung vom 25. August 1982 richtet sich die 

am 13. Oktober 1982 unter Entrichtung der vorgesehenen GebUhr 

erhobene und gleichzeitig etwa wie folgt begrUndete Beschwer- 

de: Die von der PrUfungsabteilung definierte Aufgabe habe 

sich die Aninelderin nie gestelit. Diese bestand vielmehr da-

nfl, nichtionische Tenside auf Alkoxylatbasis zu finden, die 

. . . / . . 
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a) eine optimaie Reinigungskraft in GeschirrspUimittein, 

b) eine nach den neuesten Bestiminungen optimaie bioiogische 

Abbaubarkeit und 

c) eine in GeschirrspUimaschinen optirnaie Schaurnarrnut 

besitzen. Die Lbsung dieser Aufgabe sei in optimaler Weise 

mit den E0/P0-Miscbalkoxyiaten gemäl3 FR-A-i 508 818 nicht 

moglich. 

Die Teiilösung, bioiogisch abbaubare Tenside zu schaffen, sd 

aus der FR-A-2 247 532 bekannt. Diese Tenside schumten aber 

viei zu stark und seien daher ais GeschirrspUimittei für 

SpUimaschinen unbrauchbar. 

Die gesamte Lbsung, närniich zusätziich die Erreichung einer 

optimalen Schaumdämpfung und Reinigungskraft, geiinge erst 

durch die erfindungsgemàI3e Auswahi. Die Lebre der FR-A-2 247- 

532, wonach der Einsatz von C 6 - bis C 10 -Alkoxyiaten bio-

logisch abbaubare, jedoch stark schäumende Tenside ergibt, 

ferner die vage Lebre der DE-A-2 724 349, wonach ausschiieQ-

iich Ethoxyiate soicher hoherer Aikohoie giinstige ökoiogische 

Eigenschaften aufweisen und die dort reiativ breit definier-

ten PO/E0-Addukte einer völlig anderen Aufgabe gerecht werden 

solien, sowie schlie3iich die eigenen Versuche mit den anmei-

dungsgemäL3 wesentlich enger definierten Produkten gegenUber 

denen der FR-A-2 247 532 und der DE-A-2 724 349 zeigten kiar, 

daB der Anmeldungsgegenstand auf erfinderischer Tätigkeit be-

rube. 

IV. In Beschwerdeverfahren hat die BeschwerdefUhrerin xnehrere 

Vergleichsversuche vorgeiegt und schiie3iich die Patentertei-

lung auf der Grundlage des folgenden einzigen Patentanspru-

ches beantragt: 

•1... 
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"Verwendung von alkoxylierten Alkoholen der Formel 

R0-(CH2-CH--0-) 	2 	2 (CH -CH 0-) H 
x 	 y 

CH 3  

in der R für einen C 11 - bis C18-Alkylrest oder für den 

Alkyirest eines C 9/C 11 .- oder C 13 /C 15 -Oxoalkohols 

steht, x 2 bis 4,5 und y 2 bis 5 bedeutet, als schaumarrne und 

biologisch abbaubare Tensidzusätze in GeschirrspUlrnitteln für 

GeschirrspUlmaschinen •ht 

ENTSCHEIDUNGSGRUNDE 

1. Die Beschwerde entspricht den Artikel 106 bis 108 und der Re-

gel 64 EPU; sie ist daher zulässig. 

2. Die Anspruchsfassung ist in formeller Hinsicht nicht zu bean-

standen; der geltende Patentanspruch findet seine StUtze in 

den ursprUnglichen AnsprUchen 1 und 3 i.V.m. Seite 5, Zeilen 

4 bis 7 und 16 bis 19, Seite 6, Zeilen 16/17 und Seite 7, 

Zeilen 17/18. 

3. In der Beschreibungseinleituflg wird ausgefUhrt, daB Spezial-

waschiuittel, wie sie in autoinatischen GeschirrspUlmaschinen 

Verwendung finden, im ailgetneinen aus anorganischen Saizen, 

alkalischen Buildern, chiorierten anorganischen oder organi-

schen Verbindungen und Tensiden zusarnmengesetzt sind. Für die 

zuletzt genannte Koinponente besteht die Forderung, daB sie 

Netzmitteleigenschaften aufweist, zusätzliche Reinigungswir-

kung zeigt, schaumarm und biologisch abbaufähig ist (vgl. 

Seite 1, Pbsatz 2). 

Uber soiche Eigenschaften sollen die in der FR-A-i 508 818 

beschriebenen Tensidzusätze für autoxnatische GeschirrspUlma- 

. . . / . . . 
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schinen verfUgen (vgl. Seite 1, linke Spalte, Absatz 1, rech-

te Spalte, Absatz 4 und Seite 2 unter 10  bis 5 ° ). 

Chemisch handelt es sich hierbei urn - durch Mischpolymerisa-

tion hergesteilte - alkoxylierte gesättige aliphatische Alko- 

hole der Formel R-O-A-H, wobei P einen C 10  bis C 18  Alkyl-

rest und A eine Mischung aus Oxyäthylen- und Oxypropylengrup-

pen in bestimmten Mischungsverhältnis und Anteil am Gesarntmo-

lekiil darstelit (vgl. Rsume 1 ° ). 

Obwohl die biologische Abbaubarkeit dieser Verbindungen in 

alien !-lerstellungsbeispielen herausgestelit wird, sogar nit 

85 % innerhaib von 7 Tagen (vgl. Beispiel 1) genUgt der dort 

angegebene Test (geschlossener Flaschenmethode, vgl. Beispiel 

1) den verschärften modernen Anforderungen des OECD Tests 

nicht mehr (vgl. Fette-Seifen-Anstrichitiittel 1964, Seiten 

685-691 und Bundesgesetzblatt von 30. Januar 1977, Teil I, 

Seiten 244-266). Nach den glaubbaften Angaben der Beschwer-

defUhrerin sind Waschmittel, die - wie die in der o.g. FR-A 

beschriebenen - diesen Test nicht bestehen ab 1984 in 

Deutschland und ab 1986 in den EG-Ländern gesetzlich nicht 

mehr zugelassen. 

4. 	Die vorliegende Anmeidung zielt daher in erster Linie auf die 

Verbesserung der biologischen Abbaufähigkeit der bekannten 

Alkoxylate ab. Da!3 dieses Ziel tatsächiic'n erreicht wird be-

legen die Vergleichsversuche der BeschwerdefUhrerin. In den 

Versuchen von 31. August 1983 wurden zwei bestinmte FO-PO-

Mischpolymer-Aikoxylate gemäB der FR-A-i 508 818 (vgl. Seite 

S der Eingabe unter a) und b) und ein anmeldungsgemäBes P0-

EO-Blockpolyxnerisat, z.T. auf der gleichen Oxoalkoholbasis 

(vgl. b) und c) einem OECD-screening test unterworfen (vgl. 

hierzu die AusfUbrungen in der Eingabe von 7. Februar 1984, 

den von Seite 3 auf Seite 4 Ubergreifenden Absatz). Danach 

erfUilt die anmeldungsgemäI3 verwendete Verbindung mit 89,7 % 



gut die vorgeschriebene Norm (von mindestens 80 %), während 

die beiden Verbindungen nach der o.g. FR-A den Test nicht be-

stehen (65,2 bzw. 66,6 

Die gesetzlichen Bestiminungen für Deutschland schreiben u.a. 

vor, daB Tenside, die den OECD screening test nicht bestehen, 

dem OECD confirmatory test zu unterwerfen sind (vgl. BGB1 I 

1977, Seite 245). Dementsprechend hat die BeschwerdefUhrerin 

einen soichen Test durchgefUhrt, und zwar mit den Verbindun-

gen C 13 /C 15 -Oxoalkohol-(EO, PO) 78  und C12 /C 18 -Oxo-

alkohol-(EO, °5+7  gemäB der o.g. FR-A, mit dem Ergebnis, 

daB sie die Norm nicht erfUllen (vgl. die Eingabe vom 7. Feb-

ruar 1984, die Tabelle). 

Allerdings genUgen die aus der o.g. FR-A bekannten Mittel der 

an MaschinengeschirrspUlmittel zu stellenden Anforderung an 

die Schaumarmut, wie die BeschwerdefUhrerin selbst einrumt. 

BerUcksiçhtigt man allerdings den Vergleichsversuch vom 

3. Juni 1983, so deutet dieser auf eine arimeldungsgemäBe Ver-

besserung der Schaumdämpfung hin (vgl. Tabelle tiber Schaum-

vermögen der Proben 2 und 3). 

Der o.g. Versuchsbericht vom 3. Juni 1983 enthält auch einen 

Vergleich der TrUbungspunkte ( ° C, gemessen in Butyldiglykol) 

der reinen Tenside nach der vorliegenden Anmeldung (Probe 3) 

und nach der o.g. FR-A (Probe 2), der die anmeldungsgem6l3 

eingesetzten Tenside als Uber].egen ausweist. Nach den glaub-

haften Angaben der BeschwerdefUhrerin besteht ein direkter 

Zusamxnenhang zwischen dieser Gr6l3e und den Klarpunkt der Ten-

sidkornposition, der wiederum ein Ma13 für deren Ablaufeigen-

schaft von der Geschirroberflache darsteilt. 

BezUglich weiterer wichtiger Eigenschaften eines Geschirr-

spUlmittels für die Maschinenwäsche, wie der Reinigungskraft 

und den Benetzungsvermögen liegen gegenUber den nächstliegen- 

. / . . 
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den Stand der Technik aus der FR-A-i 508 818 zwar keine Ver-

gieicbsversuche vor, es erscheint jedoch glaubhaft, daB die 

anmeldungsgemäl3 verwendeten Tenside den o.g. bekannten Tensi-

den diesbezUglich nicht nachstehen (vgl. Tabeile in Seite 10 

der Erstunterlagen). 

5. Den nächstliegenden Stand der Technik gegenUber, wie er sich 

derzeit darsteilt, iiegt daher anmeidungsgenäB die Aufyahe 

zuyrunde, die Verwendung soicher Tensidzustze für Geschirr-

spUlmaschinen vorzuschlagen, die die verschirften Anforderun-

yen an ihre biologische Abbaufähigkeit erfUilen, ohne daB 

gieichzeitig andere wesentliche Funktionen wie Schaurnarmut, 

KiarspUleffekt und Reinigungskraft beeinträchtiyt werden. Ob 

zusätziich die unter 4 angesprochenen Verbesserungen bzgl. 

Schaumarmut und des Ablaufeffekts signifikant genug sind, urn 

in die Aufgabendefinition und darnit in die Beurteilung des 

Anrneidungsgenstandes auf erfinderische Tätigkeit einbezogen 

zu werden, braucht derzeit nicht entschieden zu werden. 

Zur Lbsung der Aufgabe werden die in Anspruch 1 näher de-

finierten aikoxylierten Aikohole bereitgestellt. 

6. Eine soiche technische Lehre kann den Stande der Technik, wie 

er der Karnrner voriiegt, nicht entnornrnen werden, wenngleich 

die Stoffe selbst und ibre Verwendung ais Tenside in Wasch-

mitteln bekannt sind (vgi. DE-A-2 724 349, AnsprUche 1, 3 und 

5); denn die Anwendung dieser Stoffe in GeschirrspUirnaschinen 

ist weder expressis verbis, noch implizit dadurch beschrie-

ben, daB sich diese Tenside wegen ibres hohen Reinigungs- und 

Fettlbsevermbgens, insbesondere zurn Waschen von synthetischen 

und pflegeieichten Textilien eignen (vgi. Seite 12, 7th- 

satz 2). 

Ferner schlägt die FR-A-i 508 818 ebenfalis alkoxylierte Al-

kohole als Tensidzusätze für GeschirrspUlrnaschinen vor, die 

.1..• 
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sich - formal betrachtet - von den anrneldungsgemäf3 verwende-

ten durch die Anordnung der ithylenoxid (EO)- und Propylen-

oxid (PO)-Einheiten unterscheiden. Die anfänglichen Bedenken 

der Kanuner, wonach trotz unterschiedlicher formelmäl3iger Be-

zeichnung und Herstellungsweise für die bekannten ' 1 Misch'Al 

koxylate" (gleichzeitiger Einsatz von E0 und P0) und die an-

meldungsgemäI3 verwendeten "Block"-Alkoxylate (getrennter Em-

satz dieser Oxide in der Reihenfolge P0, E0) identische Pro-

dukte vorliegen könnten, wurden durch die BeschwerdefUhrerin 

mit dein Versuchsbericht vom 3. Juni 1983 ausgeräunit; dort 

wurden beide Verbindungstypen in thren Tensideigenschaften 

verglichen und signifikante Unterschiede festgestelit, so daB 

ihre Nichtidentität als erwiesen anzusehen ist. 

Die Ubrigen Entgegenhaltungen liegen vom Anmeldungsgegenstand 

strukturell und anwendungstechnisch weiter ab und brauchen 

daher im Zusanirnenhang mit der Frage der Neuheit nicht im em-

zelnen behandeitwerden. Der Anmeldungsgegenstand gilt somit 

als neu. 

7. 	Es ist daher zu untersuchen, ob dieser auf erfinderischer Ta- 

tigkeit beruht. HierfUr kommt es zunächst darauf an, ob der 

Fachmann Uberhaupt sichere Prognosen Uber die in erster Linie 

anvisierte Abbaufähigkeit alkoxylierter Fettalkohole machen 

konnte. 

In der FR-A-i 508 818 wird zwar diese Eigenschaft an vielen 

Stellen hervorgehoben (Seite 1, linke Spalte, Absatz 1 und 

Beispiele 1-5) und als biologisch abbaubar eine Verbindung 

definiert, die beim SchUtteltest nach 7 Tagen zu 85 % abge-

baut ist. Gleichfalls wird in der FR-A-2 247 532 diese Eigen-

schaft besonders herausgestelit (Seite 1, Absatz 1, Seite 2, 

Zeile 22) und als Testverfahren der River-Die Away Test ange- 

wandt (Seite 5, Zeilen 26-32). Soiche Tests sind aber be-

kanntlich wenig aussagekraftig un Vergleich zuin OECD-Test 

. S • / 
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(vyl. Fette-Seifen-Anstrichnittel 1964, Seite 685, rechte 

Spalte und Seite 686) und gestatten )ceine Aussagen Uber das 

Verhalten der getesteten Verbindungen in verschärften OECD-

Test. 

Die Aussagen Uber die Wirksamkeit der Tenside nach der 

DE-A--2 724 349 beschränlcen sich auf ihr hol-ies Reinigungs- und 

Schmutzlösevermbgen (Seite 12, Absatz 2) und ihre guten 

Scbmutzträgereigenschaften (Seite 5, Absatz 2). Il -ire biologi-

sche Abbaufähigkeit wird nicht angesprochen. Die Angaben Uber 

die gUnstigen bkologischen Eigenschaften in der Beschrei-

bunyseinleitung (Seite 1, Zeilen 22-29) beziehen sich ledig-

lich auf die dort als Stand der Technik angegebenen linearen 

Fettalkohole mit 3-6 EO-Eiriheiten. 

Daraus ergibt sich, daB gesicherte Zusammenhänge zwischen 

Struktur und biologischen Abbauverhalten auf den Gebiet alko-

xylierter Fettalkohole nicht existieren. 

8. 	Man kbnnte sich nun die Frage stellen, ob es nicht angesichts 

fehiender Erkenntnisse Uber die biologische Abbaufähigkeit 

dieser Stoffklasse nahelag, die bekannten Fettalkoholalkoxy-

late einfach auf dieses Kriteriuzn bin zu untersuchen, wobei 

man zwangsläufig auf das vorzUgliche Abbauverhalten von Ver-

bindungen aus der DE-A-2 724 349 gestoGen ware. Eine soiche 

Betrachtungsweise Ubersieht, dan die in vorliegenden Fall zi-

tierten Dokumente nur eine Auswahl aus den Stand der Technik 

darstellen; bei der Vielzahl bekannter Fettalkoholalkoxylate 

kane eine systematische Suche nach Verbindungen nit befriedi-

gendem biologischem Abbauvermögen einer Suche nach einer Na-

del in Heuhaufen gleich (vgl. hierzu die Angaben zur Patent-

literatur auf den Gebiet der GeschirrspUlmittel in Standard-

werk von N. Schonfeldt, Grenzflächenaktive Xthylenoxid-Addu]c-

te, Wiss. Verlagsgesellschaft mbH, Stuttgart, 1976, Seiten 

531-535). Dazu konunt, daB selbst die Tenside nach der 

.1... 
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DE-A-2 724 349 nur im begrenzten Umfang tauglich, weil abbau-

bar, sind (vgl. Tabelle 2 auf Seite 12 der anme1dungsgemä3en 

Erstunterlagen, die mit Vergleich bezeichneten Versuche). 

Es bestand daher kein AnlaB, gerade diese Verbindungen, die 

im Hinblick auf ihre fertigungstechnischen Vorteile bereitge-

steilt wurden (vgl. Seite 4, 11satz 2 und Seite 7, Absatz 1) 

auf ihre biologische Abbaufähigkeit vorrangig zu untersuchen. 

Die Auswahl dieser bekannten Alkoxylate aus der Vielzahl der 

Möglichkeiten zum vorgegebenen Zweck lag daher nicht nahe. 

9. 	Neben dem vordergrUndigen bioligischen Abbauverhalten der be- 

kannten Alkoxylate besteht aber für den arimeldungsgemäBen 

Vorschlag dieser Tenside zur Verwendung in GeschirrspUlma-

schinen die weitere Forderung nach Schaumarmut, gutem Kiar-

spUleffekt und hoher Reinigungskraft. Der Karriiner liegen keine 

Dokumente vor, die Voraussagen Uber das MaBschneidern von 

Fettalkoholalkoxylat-Tensiden nach diesen 3 Kriterien ermög-

lichen wurde. 

Die in Schönfeldt Seite 55 unter 185 genannte Originallitera-

tur "Synthese von Polyalkylenglykolderivaten und ihre Verwen-

dung", die von der BeschwerdefUhrerin in einer Ubersetzung 

aus dem Japanischen vorgelegt wurde, enthält u.a. Untersu-

chungen über das Schaumverhalten von blockpolymersierten 

Laurylalkohol-P0-E0-Addukten. Diese enthalten je Mci Lauryl-

alkohol (LA) 0,1,3,5 und 10 Mol P0 und wechselnde Mengen an 

E0 gemäl3 den Summenformein LA-EQ53 311' 

LA-P0-E08 
9-34.1'  LA-P03-E013 1-33.3' 

LA-P05 -E0163364 , und LA-P010 -E0176373  (vgl. 

Seite 9 der tJbersetzung. 

Die Erkenntnis von der zunehrnenden Schaumdämpfung bei Erhö-

hung der P0-Einheiten sowie von der Abnahme des Einflusses 

dieser PQ-Einhejten mit Zunabme derEo-Einheiten (Seiten 12 

. . . / . . . 
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und 13) ist viel zu allgemein, urn eine Ariregung für die an-

meldungsgemdB vorgeschlagenen - wenigstens bezUglich des FO-

Anteils - welt abliegenden Tenside der Zusarnrnensetzung (be-

zUglich des C 12 )-Alkobols) LA-P0 2 _ 4,5E025  zu geben, 

geschweige denn eine Lebre zu vermitteln, wie man ein Tensid 

mal3schneidern mul3, damit es Schaumarmut, KlarspUleffekt und 

Reinigungskraft optimal in sich vereint. Von Stand der Tech-

niJc ging daher keine Anregung aus, die bestehende Aufgabe auf 

die anmeldungsgemäf3 vorgeschlagene Weise zu lbsen, so daB 

diese als nicht naheliegend und daher erfinderisch zu bewer-

ten 1st. 

Aus diesen GrUnden 

wird wie folgt entschieden: 

1.) Die Entscheidung der PrUfungsabteilung wird aufgehoben. 

2.) Die Sache wird an die Vorinstanz zurUckverwiesen mit der Auf-

lage, ein europäisches Patent auf der Grundlage der folgenden 

tinterlagen zu erteilen: 

Beschreibung Seiten 1-12 und 

1 Patentanspruch, eingegangen am 9. Februar 1924. 

Der Geschäftsstellenbeaflte: 
	

Der Vorsitzende: 
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